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Entscheidungsdatum 

26.11.1985 

Geschäftszahl 

85/14/0076 

Rechtssatz 

Bei Steuerschulden (aus nicht laufend veranlagten Steuern) vertritt das Schrifttum die Rechtsmeinung, daß 
diesen bei der Einheitswertfeststellung Rechnung zu tragen ist, wenn sie zum Feststellungszeitpunkt bereits 
bestanden haben und der Steuerpflichtige mit der Belastung schon am Stichtag rechnen konnte (Hinweis auf 
Twaroch-Wittmann-Frühwald, Kommentar zum BewG2, § 64 Abs 2 Anm 3; Rössler-Troll-Langner, BewG und 
Vermögenssteuer13, § 105 dBewG Rz 10). Vorsätzlich hinterzogene Steuern erachtet das Schrifttum im 
Einklang mit der deutschen Rechtsprechung grundsätzlich nicht als abzugsfähig. Es besteht kein sachlicher 
Grund, in diesem Zusammenhang zwischen Steuerschulden als Folge einer Betriebsprüfung und 
Sozialversicherungsbeitragsschulden als Folge einer Beitragsprüfung zu differenzieren. Konnte der 
Steuerpflichtige mit der Belastung aus den für vorhergehende Beitragszeiträume nachgeforderten 
Sozialversicherungsbeiträgen rechnen, zumal nichts dafür spricht, daß er diese Beiträge seinerzeit vorsätzlich 
nicht entrichtete, so hatte der Betriebsprüfer die Beitragsschulden bei der Ermittlung des Einheitswertes des 
Betriebsvermögens zum maßgeblichen Stichtag von Amts wegen zu berücksichtigen. 


